
 

 

 

 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 

Sie wenden sich wegen einer strafrechtlichen Angelegenheit an meine Kanzlei. Um das Mandat 
zeitnah bearbeiten und Akteneinsicht beantragen zu können, benötige ich die nachfolgenden 
Dokumente ausgefüllt und unterschrieben zurück (gerne per E-Mail an info@anwaltskanzlei-
pieper.de): 

 

• Strafprozessvollmacht (bitte unterzeichnen) 

• Mandantenaufnahmebogen 

• Allgemeine Mandatsbedingungen & Datenschutzhinweise 

• Widerrufsbelehrung 

 

Wichtige Informationen zur Bearbeitung und Vergütung 

1. Vorschusszahlung. In strafrechtlichen Angelegenheiten fordern wir regelmäßig eine 
Vorschusszahlung in Höhe von 300,00 € an. Dieser Betrag deckt die ersten Tätigkeiten sowie die 
anfallenden Auslagen (z. B. Aktenversendungspauschalen der Justiz). Der Vorschuss wird 
selbstverständlich mit der späteren Endabrechnung verrechnet. 

2. Rechtsschutzversicherung. Auch wenn Sie rechtsschutzversichert sind, bitten wir um die Zahlung 
des Vorschusses. Im Strafrecht kann eine Deckungszusage oft erst nach Abschluss des Verfahrens final 
geklärt werden, da die Versicherer nur bei Einstellungen, Freisprüchen oder Verurteilungen wegen 
Fahrlässigkeit leisten. Bei Vorsatzvorwürfen entfällt der Schutz meist rückwirkend. Sobald Ihre 
Versicherung die Kosten übernimmt, erstatten wir Ihnen den Vorschuss (ggf. abzüglich Ihrer 
Selbstbeteiligung) zurück. 

Bitte leisten Sie die Zahlung auf unser Kanzleikonto:  

IBAN: DE14 5606 1472 0207 8927 69 

Verhaltensregeln gegenüber den Ermittlungsbehörden 

Sollten Sie eine Beschuldigtenanhörung oder eine Ladung von der Polizei erhalten haben, beachten Sie 
bitte strikt folgende Regeln: 

• Schweigen ist Ihr Recht: Machen Sie gegenüber der Polizei grundsätzlich keine Angaben zur 
Sache. Berufen Sie sich auf Ihr Aussageverweigerungsrecht. 

• Verweis auf die Kanzlei: Teilen Sie lediglich mit, dass Sie die Anwaltskanzlei Sven Michael 
Pieper mit Ihrer Verteidigung beauftragt haben und sich Ihr Verteidiger melden wird. 
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• Fristen: Sollten Ihnen eine Anklageschrift oder ein Strafbefehl zugestellt worden sein, leiten 
Sie mir diese Unterlagen bitte sofort (inklusive des gelben Zustellungsumschlags) weiter. Hier 
laufen extrem kurze Fristen, innerhalb derer wir reagieren müssen. 

 

Unser weiteres Vorgehen 

Sobald uns die unterzeichnete Vollmacht und der Vorschuss vorliegen, werden wir: 

1. Der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft Ihre Verteidigung anzeigen. 

2. Die vollständige Ermittlungsakte anfordern. 

3. Nach Erhalt der Akte (was einige Wochen dauern kann) den Inhalt analysieren und einen 
Besprechungstermin mit Ihnen vereinbaren. 

4. Gemeinsam die Sachlage erörtern und eine Verteidigungsstrategie festlegen (z. B. Abgabe einer 
schriftlichen Einlassung zur Erzielung einer Einstellung). 

Wir nutzen in unserer Kanzlei moderne Analysetools, um umfangreiche Akteninhalte effizient zu 
strukturieren, wobei die finale rechtliche Bewertung stets durch mich persönlich erfolgt. 

Bitte übersenden Sie uns alle Unterlagen, die Sie bereits erhalten haben, zeitnah vorab. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sven Michael Pieper  

Rechtsanwalt 

 


